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„Mikrospuren“ stellten an den Gutachter spezielle Anforde
rungen. Die Beweisführung mit Indizienbeweisen werde in 
der Praxis an Umfang gewinnen. Mikrospuren seien unter 
den Begriff /, Beweisgegenstände “ zu fassen. Die Bild- und 
Tonaufzeichnung habe in ihren technischen Möglichkeiten 
ebenfalls einen Stand erreicht, der einen zuverlässigen Schutz 
vor Verfälschungen erlaubt. Sie sollten deshalb generell ais 
Beweismittel zugelassen werden.

Daß sich die Beweisrichtlinie in der Praxis bewährt hat, 
bestätigte G. L a u t e r  (Ministerium des Innern, Hauptab
teilung Kriminalpolizei) auch für die Arbeit der Untersu
chungsorgane. Die Erforschung der Wahrheit als wissenschaft
licher Erkenntnisprozeß bestimme den Maßstab auch für die 
Ermittlungstätigkeit der Kriminalpolizei. Hierbei gehe es 
nicht schlechthin um die Gewinnung von Informationen, 
sondern vor allem um deren theoretische Verarbeitung, um 
so früh wie möglich zu den für die Sache wesentlichen Zu
sammenhängen vorzudringen. Widersprüche oder unter
schiedliche Beweisinformationen seien zu überprüfen und ggf. 
durch weitere Beweise zu klären. Das Ziel sei eine vollstän
dige, auf wissenschaftlicher Basis beruhende Beweisdemon
stration.

Prof. Dr. sc. U. D ä h n (Akademie für Staats- und Rechts
wissenschaft der DDR) sprach über die Mitwirkung gesell
schaftlicher Kräfte in der gerichtlichen Beweisaufnahme und 
hob insbesondere die Bedeutung der sich au£ Tatsachen 
beziehenden Aussagen von Kollektivvertretern als Beweis
mittel hervor. Ihre wirksame Einbeziehung in das Strafver
fahren trage vor allem dazu bei, erneuter Straffälligkeit von 
Tätern vorzubeugen, weil sie mit ihren Aussagen der Auf
klärung von Ursachen und Bedingungen für die wiederholte 
Straffälligkeit dienen. Er stellte zur Diskussion, künftig 
weitere gesellschaftliche Kräfte mit diesem Ziel in das Straf
verfahren einzubeziehen.

*
Auf die Diskussion Bezug nehmend, stellte der Vizepräsident 
des Obersten Gerichts Generalmajor L. P e n n d o r f  in 
seinem Schlußwort fest, daß unabdingbarer Grundsatz des 
sozialistischen Strafverfahrens die Feststellung der objektiven 
Wahrheit ist. Allein die Praxis könne das Kriterium der 
Wahrheit sein. Wie auch im einzelnen der Weg zur Erkenntnis 
im Rahmen der vom Gesetz vorgeschriebenen Art und Weise 
sei, könne nur eine unwiderlegbar nachgewiesene Tatsachen
feststellung die Grundlage für die Verurteilung eines Ange
klagten sein. In allen Phasen der Beweisführung komme es 
auf eine aussagekräftige und nachprüfbare Dokumentation 
ihrer Ergebnisse an. Dafür habe jedes Organ entsprechend 
seiner Verantwortung Sorge zu tragen. Die Diskussion habe 
eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und 
Praxis zum Ausdruck gebracht und sei eine wertvolle Hilfe 
bei der Überarbeitung der Beweisrichtlinie. Die Gesamtmate
rialien der Konferenz sowie eine Reihe von Beiträgen, die 
aus Zeitgründen nicht vorgetragen werden konnten, werden 
in einem Sammelband des Obersten Gerichts herausgegeben.3

3 Vgl. L. Penndorf, in: Der Schöffe 1987, Heft 8, S. 167 f.

Initiativreiche Gewerkschaftsarbeit 
in den Rechtspflegeorganen
Am 29. Juni 1987 traf sich das Sekretariat des Zentralvorstan
des der Gewerkschaft der Mitarbeiter der Staatsorgane und 
der Kommunalwirtschaft mit den Leitern der zentralen 
Rechtspflegeörgane.

Das Anliegen bestand darin, in Verwirklichung der Be
schlüsse des XI. Parteitages der SED, des 11. FDGB-Kongres- 
ses und der 7. Zentraldelegiertenkonferenz den bei der Lö
sung der rechtspolitischen Aufgaben erreichten Stand einzu
schätzen und Ziel und Wege zur weiteren Erhöhung der 
Wirksamkeit der Arbeit in den Gerichten, Staatlichen Nota
riaten, Kollegien der Rechtsanwälte und Staatsanwaltschaf
ten sowie zur weiteren Vertiefung der Zusammenarbeit zwi
schen den Gewerkschaftsorganisationen und den Rechtspfle
georganen festzulegen.

Der Vorsitzende des Zentralvorstandes. Rolf Hößelbarth, 
würdigte die hervorragenden Leistungen der Gewerkschafts
mitglieder in den genannten Organen.

Der Minister der Justiz, der Generalstaatsanwalt und der 
Präsident des Obersten Gerichts informierten über die Initia
tiven ihrer Mitarbeiter, die auf die konsequente Verwirk
lichung der Parteitagsbeschlüsse gerichtet sind. Sie beinhal
ten besonders

- — Maßnahmen zur allseitigen Stärkung der Arbeiter-und- 
Bauern-Macht und zur Gewährleistung des zuverlässigen 
Schutzes der sozialistischen Staats- und Gesellschafts
ordnung, vor allem der staatlichen Sicherheit der DDR 
sowie der öffentlichen Ordnung;

— die Unterstützung der ökonomischen Strategie der Partei 
der Arbeiterklasse im Interesse eines hohen Wirtschafts
wachstums, um die Einheit von Wirtschafts- und Sozial
politik fortzuführen, den Leistungswillen der Werktätigen 
zu fördern und volkswirtschaftliche Verluste zu verhin
dern;

— die Unterstützung der außenpolitischen Ziele und Maß
nahmen von Partei und Regierung mit den Mitteln des so
zialistischen Rechts in seiner gesamten Breite;

— die Ausprägung der sozialistischen Demokratie durch Ein
beziehung der Werktätigen in die sozialistische Rechts
arbeit;

— einen wirksamen Beitrag zur Entwicklung sozialistischer 
Verhaltensweisen, zur Erhöhung der Geborgenheit der 
Bürger sowie zur Festigung ihres Vertrauensverhältnisses 
zur Partei der Arbeiterklasse und zum sozialistischen 
Staat.
Im Ergebnis der Beratung wurden in einem Kommunique 

u. a. nachfolgende Orientierungen für die weitere gewerk
schaftspolitische Arbeit in den Gerichten, Staatsanwalt
schaften, Staatlichen Notariaten und Kollegien der Rechts- 

, anwälte gegeben:
Im Vordergrund des Wirkens in den Justizorganen steht 

die politisch-ideologische Arbeit. Sie ist darauf gerichtet, die 
Mitglieder mit der Politik der Partei der Arbeiterklasse, der 
Regierung der DDR, der Gewerkschaften, mit den Grundfra
gen unserer gesellschaftlichen Entwicklung und der Klassen
auseinandersetzung zwischen Sozialismus und Imperialismus 
noch besser vertraut zu machen.

In Auswertung ■ und Umsetzung der Beschlüsse des
11. FDGB-Kongresses kommt es jetzt darauf an, die Erfah
rungen der Justizorgane Annaberg und Eisenach u. a. bei der 
Entfaltung schöpferischer Initiativen und Aktivitäten in allen 

. Grundorganisationen der Gerichte, Staatsanwaltschaften, 
Staatlichen Notariate und Kollegien der Rechtsanwälte ver
bindlich anzuwenden, um die in den Leitungsdokumenten 
der Justiz- und Sicherheitsorgane hervorgehobenen Grund
sätze bei der wirksamen Gestaltung der Rechtsarbeit im Ter
ritorium durchzusetzen.

Erste Ergebnisse liegen bei der Schaffung rechnergestütz
ter Arbeitsplätze vor. Unter Berücksichtigung der Beschlüsse 
des 11. FDGB-Kongresses und der Orientierungen und Hin
weise im Standpunkt des Zentralvorstandes der Gewerkschaft 
der Mitarbeiter der Staatsorgane und der Kommunalwirt
schaft vom 14. Februar 1987 zur Mitwirkung bei der Einsatz
vorbereitung und Inbetriebnahme von rechnergestützten Ar
beitsplätzen gilt es, die Mitarbeiter in die Vorbereitung ein
zubeziehen, politisch-ideologisch vorzubereiten und^zu moti
vieren sowie rechtzeitig für die neuen Aufgaben zu qualifi
zieren. Besonders auch auf diesem Gebiet ist ein enges Zu
sammenwirken zwischen den staatlichen Leitern und den 
Gewerkschaftsleitungen notwendig.

Aufgabe muß es auch künftig sein, darauf Einfluß zu 
nehmen, daß durch eine regelmäßige und differenzierte Lei
stungsbewertung, verbunden mit einer konsequenten Hand
habung des leistungsorientierten Gehaltszuschlages sowie der 
Mittel des Prämienfonds, die moralische und materielle An
erkennung der besten Leistungen gesichert wird. Gute Erfah
rungen sind aufzugreifen und zu verallgemeinern.

Die Lösung der anspruchsvollen Aufgaben in den Justiz
organen erfordert eine ausgewogene, auf Schwerpunkte 
orientierte Entwicklung der Leitungstätigkeit aller Betriebs
gewerkschaftsorganisationen. Das Mitgliederleben hat zuneh
mend besser zur politischen Meinungs- und Willensbildung 
beizutragen. Durch eine wirksame Arbeit ist planmäßig dar
auf Einfluß zu nehmen, daß die justizpolitischen Aufgaben 
in hoher Qualität und Effektivität gelöst werden. Dabei be
stimmen die monatlichen Versammlungen maßgeblich die 
Qualität des gewerkschaftlichen Mitgliederlebens.

Die Entfaltung einer konstruktiven Gewerkschaftsarbeit 
verlangt, einen Arbeitsstil auszuprägen, der von vertrauens
voller Massenverbundenheit und Lebensnähe, Sachlichkeit 
und Energie, konsequenter Anwendung des demokratischen 
Zentralismus* kritischem Verhalten zu den Arbeitsergebnis
sen und verbindlicher Verallgemeinerung bester Erfahrungen 
bestimmt ist.

Zur weiteren Verallgemeinerung der festgelegten Aufga
ben ist geplant, im März 1988 eine Konferenz mit Gewerk
schaftsfunktionären und staatlichen Leitern der Organe der 
Rechtspflege durchzuführen.


